
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 22. Juni 2011  
 
 
 Nr. SGB 053b/2011 
 

Bewilligung eines Zusatzkredites zur Globalbudgetperiode 2009-2011 «Fachhoch-
schulbildung» für die Weiterbildung der Lehrpersonen Volksschule und Kindergarten  
  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf Artikel 74 Absatz 1 Buchstabe b der Verfassung des 
Kantons Solothurn vom 8. Juni 19861) sowie § 66 des Volksschulgesetzes vom 14. Septem-
ber 19692) und § 57 Absatz 1 des Gesetzes über die wirkungsorientierte Verwaltungsführung 
vom 3. September 2003 (WoV-G)3), nach Kenntnisnahme von Botschaft und Entwurf des Regie-
rungsrates vom 5. April 2011 (RRB Nr. 2011/741), beschliesst: 
 
1. Die ergänzende Weiterbildung der Lehrpersonen Volksschule und Kindergarten wird be-

schlossen. 
2. Der Leistungsauftrag und die Kosten der Weiterbildung nach Ziffer 1 sind Bestandteil des 

Globalbudgets Fachhochschulbildung. 
3. Der für die Globalbudgetperiode 2009-2011 «Fachhochschulbildung» mit Beschluss vom 

2. September 2010 (KRB Nr. SGB 101/2010) erhöhte Verpflichtungskredit wird mit einem Zu-
satzkredit von 655'000 Franken erhöht. 

4. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Claude Belart Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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